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Tintenklecks e.V., Verden 

Vorsitzende: Margarete Meyer-Rademacker 
 
Bankverbindung (Beiträge und Spenden): Kreissparkasse Verden | IBAN DE84 2915 2670 0010 1498 47 | BIC BRLADE21VER 

Bankverbindung (Rechnungen):  
Kreissparkasse Verden | IBAN DE39 2915 2670 0010 2972 24 | BIC BRLADE21VER 

Volksbank Aller-Weser eG | IBAN DE37 2566 3584 0050 6770 00 | BIC GENODEF1HOY 

 

Jahnstraße 1, 
27283 Verden, 

Telefon 04231 -61444 

E-Mail: buero@tintenklecks-verden.de  

 

Diese Datenschutzverordnung regelt die Erhebung, Verarbeitung, Übermittlung, Löschung und 

Nutzung personenbezogener Daten, die für die Erfüllung des Vereinszwecks erforderlich sind. 

Sie gilt für den Tintenklecks e.V. und seine Mitglieder bzw. Eltern der zum Mittagessen/Ganztag 

angemeldeten Kinder (nachfolgend: Mitglied/Elternteil). 

(1) Zur Erfüllung der Zwecke und Aufgaben des Tintenklecks e.V. werden - unter Beachtung der 

Datenschutzgrundverordnung der europäischen Union (EU-DSGVO) - personenbezogene 
Daten gespeichert, übermittelt und verändert. Dies erfolgt beispielsweise im Rahmen der 

Mitgliederverwaltung und der Essengeld-Abrechnung. 

 

(2) Eine Zustimmung zur Datenverarbeitung ihrer personenbezogenen Daten im Rahmen der 

Erfüllung der Aufgaben und Zwecke des Vereins erfolgt durch die Mitgliedschaft im Verein 

oder mit Anmeldung des eigenen Kindes zum Mittagessen im Rahmen der 

Ganztagsbetreuung an einer Verdener Grundschule. 

 

Eine anderweitige Datenverwendung ist dem Verein nur erlaubt, sofern er aus gesetzlichen 

Gründen hierzu verpflichtet ist.  
 

(3) Jedes Mitglied/Elternteil (mit vorhandenem Sorgerecht) hat ein Recht auf Auskunft über die 

zu seiner Person/seinem Kind gespeicherten Daten, deren Empfänger und den Zweck der 

Speicherung sowie auf Berichtigung, Löschung oder Sperrung seiner Daten. 

 

Jedem Mitglied/Elternteil (mit vorhandenem Sorgerecht) steht jederzeit die Möglichkeit frei, 

die personenbezogenen Daten vollständig aus dem Datenbestand löschen zu lassen (Recht 

auf Vergessenwerden), wenn die gesetzlichen / steuerlichen Voraussetzungen zur Löschung 

erfüllt wurden, alle unsere offenen Geldforderungen beglichen sind und / oder die 
Mitgliedschaft fristgerecht gekündigt wurde bzw. eine Teilnahme am Mittagessen/Ganztag 

nicht mehr gewünscht ist. 

 

(4) Den Organen des Vereins, allen Funktionsträgern und Mitarbeitern oder Sonstigen im Verein 

bzw. für den Ganztagsbetrieb beteiligten Personen ist es untersagt, personenbezogene 

Daten unbefugt zu anderen als dem zur jeweiligen Aufgabenerfüllung gehörenden Zweck zu 

verarbeiten, bekannt zu geben, Dritten zugänglich zu machen oder sonst zu nutzen.  

 

Diese Pflicht besteht auch nach Beendigung der Tätigkeit für den Verein weiter.  

 
(5) Weitere Informationen/Regelungen werden auf dem Merkblatt zur Datenschutzverordnung 

genauer erläutert. 

 

 


